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Hals⸗Gericht . 42

So einer mit vnſorglichen Dingen geſchlagen / oder an⸗

griffen wuͤrde / deßhalb einen Todtſchlag thaͤte/
vnd ſich einer Nothwehr zugebrau⸗

chen vermeint .

Item / So einer Jemand mit einem ſolchen Ding anfaͤcht oder

ſchlůg/ darauff nicht Fehrlichkeit deß Lebens ſtůnde / als zugleicher weiß/
einer ſchluͤg Jemand ohn ſonder gefehrlich Streich deß Lebens halb mit

einer Hand / oder rauffet jhn bey dem Hare / vnd der alſo geſchlagen
oder gerauffet were / erſtaͤch denſelben mit einem Meſſer / ein ſolcher moͤcht
nicht ſagen / daß er ein rechte Nothwehr / die jhn von peinlicher oder Bur⸗

gerlicher Straff entſchuldiget / gethon hette / wo aber ein Starcker einen

ſchwachen ſo gefehrlich hart mit Feuſten ſchluͤge/ vnd nicht nachlaſſen
wolte / dadurch der Schwach auß redlichen Vrſachen beſorgen moͤchte/
daß er jhn zutodt ſchluͤg / vnd dann den Nöttiger durch Gebrauchung

der Waffen entleibt / vnd ſolche gefehrliche Benoͤttigung genugſam be⸗

weyſen moͤcht / er wird dadurch auch als fuͤr ein Nothwehr entſchuldi⸗

get / vnd iſt dem Ankleger in allweg ſein Beweyſung dagegen auch vor⸗

behalten / Auß dieſer Gleichnuß mag man andere dergleichen Faͤll auch

wohl verſtehen / vnd nach jhrer Gelegenheit vrtheylen .

Don Entleibung das Niemand anders geſehen
hat / vnd ein Nothwehr fuͤrge⸗

wandt wird .

CLXVIII .

Item / So einer Jemand entleibt / daß Niemand geſehenhat/ vnd CLXIX .

will ſich einer Nothwwehr gebrauchen / der hm die Kleger nicht geſtehen /

in ſolchen Faͤllen iſt anzuſehen der gut und boͤs Standt ſeder Perſon /
die ſtat da der Todtſchlag geſchehen iſt / was auch jeder fuͤr Wunden
vnd Weghr gehabt / vnd wie ſich jeder Theyl in dergleichen Faͤllen/ vor

vnd nach der That gehalten habe / welcher * auch auß vorgehen⸗
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den Geſchichten mehr Glaubens / Vrſach / Bewegung / Bortheils oder

Nutz haben moͤge / den andern an dem Orth / als die That geſchehen

iſt / zuerſchlagen oder benoͤtigen / darauß mag ein guter gerechter / ver⸗

nůnfftiger rechtverſtendiger Richter ermeſſen/ ob der fuůͤrgewandtenNoth⸗

wehr zuglauben ſey oder nicht/ vnd ſoll die Bermutung der Nothwehr /
twider die bekentlichen That ſtatt haben / ſo muß dieſelbig Vermutung

gar gut ſtarck beſtendig Vrſach haben/ aber der Thaͤter moͤcht wider den

Entleibten ſoviel boͤſer / vnd ſein ſelbſthalb ſoviel guter ſtarcker Vermu⸗

tung darbringen / jhme wer der Nothwehr zuglauben . Solche Vrſa⸗

chen alle zuerklaͤren / mag durch dieſe Ordnung nicht wohl gruͤndlich/
ond jederman verſtendig geſchehen / aber naͤmlich iſt zumercken / daß in

dieſem fall aller obgemelter Vermutung halb/ die Beweyſung dem Thaͤ⸗

ter auffgelegt werden ſoll / doch vnabgeſchnitten dem Klaͤger der Bewey⸗

ſung / die er dawider fuͤrbringen wolt / vnd wo dieſer Fall vorgemelter

maſſen redlich zweyffel hat / ſo iſt noth / in der Vrtheyl der Rechtsver⸗

ſiendigen Rathe / mit Fuͤrlegung aller Vmbſtende / ſtattlich zugebrau⸗

chen / wann ſich dieſer Fall mit gar viel Zweyffels vnd Vnterſchiede / fuͤ

ond wider die berůͤhmte Nothwehr begeben mag / die vor der Geſchicht

nicht alle zubedencken oder zuſetzen ſeyn.

Son beruͤhmter Nothwehr gegen einem

Weibsbilde .

Item / Ob einer ein Weib erſchlůg / vnd ſich einer Nothtvehr be⸗

rühmt / in einem ſolchen Fall iſt auß zufuhrn vnd anzuſehen die Gelegen⸗

heit deß Weibs vnd Manns / auch jhr beyder gehabter Wehr vnd That /
vnd darinnen nach Rathe der Rechtverſtendigen zu vrtheylen / Dann

wiewohl nicht leichtlich ein Weib einen Mann zu einer entſchuldigten

Nothwehr verurſachen mag / ſo waͤr doch moͤglich / daß ein grauſam

Weib / einen weichen Mann zu einer Nothwehr dringen moͤchte / vnd

ſonderlich/ ſo ſie ſorgliche/ vnd er ſchlechtere Wehr hette .
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